
Datum:

www.dws.de

Seite:

Datum:

Seite:

Individuelle Angaben

Beitragszahlung

EigenbeitragGewählte Vorgabe
Zur Eigenbeitragsermittlung

Jährliche Anpassung der Eigenbeiträge ab 2009 um 5%
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Summe der eingezahlten Beiträge

Voraussichtliche Rente auf Basis 
der garantierten Versorgungsleistung

Summe der Zulagen
Steuerersparnis

Der exakte Einmalbeitrag für die Rentenversicherung hängt u.a. ab von den zum Zeitpunkt der Verrentung gültigen Konditi-
onen und Rechnungsgrundlagen des Versicherungspartners der DWS und kann nach oben oder unten abweichen. Der hier 
illustrierte Einmalbeitragstarif für die Rentenversicherung berücksichtigt die zum heutigen Zeitpunkt gültigen Rechnungsgrund-
lagen (u.a. Rechnungszins, Sterbewahrscheinlichkeiten). Bei der hier dargestellten Rente handelt es sich um einen Durch-
schnittswert bei einer angenommenen Wertentwicklung von 5% während des Kapitalauszahlplans.
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Steuerliche Hinweise

Leistungen aus dem Vertrag, die auf sog. nicht geförderten Beiträgen beruhen, werden nur hälftig besteuert, soweit eine Aus-
zahlung nach Vollendung des 60. Lebensjahres und nach Ablauf von zwölf Jahren seit Vertragsschluss erfolgt. Zu den nicht 
geförderten Beiträgen gehören z.B. Überzahlungen, d.h. Zahlungen, die den Höchstbetrag nach §10 EStG übersteigen bzw. 
Zahlungen innerhalb eines Beitragsjahres, in denen keine Förderung beantragt oder gewährt wurde.

Je nach Marktlage unterliegen Anlagen unterschiedlicher Wertentwicklung. Die Wertentwicklung kann Schwankungen nach 
oben und nach unten unterworfen sein. Die Diagramme zeigen Ihnen das Verhältnis von Sparleistung und zu erwartenden 
Zuwachsraten. Bisherige und künftige Wertsteigerungen können daraus nicht abgeleitet werden. Die tatsächlichen Ergebnisse 
können von den hier angenommenen abweichen.

Angenommene
Wertentwicklung

Voraussichtliches
Fondsvermögen
ungefördert

Voraussichtliche
monatliche Rente 
ungefördert

Voraussichtliche
Grundrente
ungefördert

Auszahlungen aus ungeförderten Beiträgen

Eigenbeiträge
DWS Rendite*

Staatliche Zulagen
Anteil aus Wertentwicklung* DWS Rendite
Voraussichtl. Grundrente Staatliche Zulagen

Zusammensetzung des Fondsvermögens Voraussichtliche monatliche Rente Rendite aus Zulagen

Voraussichtl. monatl. Rente

aus ungeförderten Beiträgen
aus geförderten Beiträgen
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Ihre private Altersvorsorge - staatlich gefördert    

Beitragszahlung

Eigenbeitrag:

Grundzulage:
Jede rentenversicherungspflichtige Person hat bei der staatlich geförderten privaten Altersvorsorge Anspruch auf eine 
Grundzulage. Im Falle der Zusammenveranlagung von Ehegatten steht die Grundzulage jedem gesondert zu, wenn beide 
Ehepartner eigenständige Altersvorsorgeverträge abgeschlossen haben. Dies gilt auch, wenn nur ein Ehepartner steuer- und 
sozialversicherungspflichtige Einnahmen erzielt.

Kinderzulage:
Für jedes Kind, für das Sie Kindergeld beziehen, haben Sie bei der staatlich geförderten privaten Altersvorsorge Anspruch auf 
eine Kinderzulage.

Jahr
Eigenbeitrag
inklusive
Zuzahlungen

Grund-
zulage

Kinder-
zulage Gesamtbeitrag Steuer- 

ersparnis
Gesamt-
förderung

Förderquote 
in %

Wohnriester-Entnahme

Angenommene
Wertentwicklung*

Voraussichtl.
Fondsvermögen

„Wohnriester“-
Entnahme

Verbleibendes 
Fondsvermögen

davon ungefördertes
Fondsvermögen

Voraussichtliche
monatliche Rente

Bitte beachten Sie das bei der Entnahme für die geförderte wohnungswirtschaftliche Verwendung der Betrag voll nachgelagert 
besteuert wird. Das verbleibende geförderte Fondsvermögen wird in Form einer lebenslangen Rente ausgezahlt. Maximal 
30 % des verbleibenden geförderten Fondsvermögens kann entnommen werden. Ungeförderes Fondsvermögen 
kann zum Auszahlungsbeginn vollständig entnommen werden. Soweit Leistungen in der Auszahlungsphase auf nicht 
geförderten Beiträgen beruhen, ist nach mind. 12 Jahren Vertragslaufzeit und nach Vollendung des 60. Lebensjahres der 
Unterschiedsbetrag zwischen eingezahlten Beiträgen und Leistung zur Hälfte mit dem persönlichen Steuersatz zu besteuern. 
Bitte beachten Sie hierzu auch die „Kurzangaben über steuerrechtliche Vorschriften“ wie auch die „Wichtigen Hinweise zur 
Berechnung“ auf den folgenden Seiten. 



Von Ihrer                             Sparrate in Höhe von                     werden nach Abzug von Abschluss und Vertriebskosten
                    investiert.

Transparenzblatt

Vertragsbeginn

Auszahlungsbeginn

Vertragslaufzeit

Sonderzahlungen im ersten Jahr

Summe der einmaligen und regelmäßigen Zuzahlungen

Voraussichtliche Beitragssumme**  Ihrer laufenden Beiträge

Voraussichtliche Zulagen über die Laufzeit

Beitragsbezogene Kosten*

Abschluss- und Vertriebskosten

Für Eigenbeiträge, Zulagen und Zuzahlungen werden bei Zufluss                an Abschluss- und Vertriebskosten erhoben. Bei der 
von Ihnen angegebenen Vertragslaufzeit und den voraussichtlich in den Vertrag fließenden Eigenbeiträgen, staatlichen Zulagen 
und Zuzahlungen ergeben sich voraussichtlich Gesamtkosten in Höhe von:

Verwaltungskosten:

Die Kosten für die Verwaltung des                                           Depots betragen aktuell 15,40 € pro Jahr. Bei der von Ihnen 
gewählten Vertragskonstellation ergeben sich aktuell Verwaltungskosten über die gesamte Laufzeit in Höhe von: 

Die voraussichtlichen beitragsbezogenen Kosten Ihrer  

in EUR somit:

Sonstige Kosten:   – Schädliche Verwendung / Kündigung des Vertrages: 0,5 % des Depotwertes, mind. 51,30 € 
                              – Anbieterwechsel: 51,30 €

Aktuelle Fondskosten*

 
 

Weitere Angaben zu den Fonds entnehmen Sie bitte den entsprechenden Verkaufsprospekten und Jahres- oder Halbjahresberichten. Die vorgenannten Unterlagen erhalten Sie in elektronischer oder gedruckter Form kostenlos bei Ihrem 
Finanzberater, in den Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG, der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 178-190, D-60327 Frankfurt am Main, und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, 
Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. 

Effektivkosten Ihres Vertrages ( =      +      )*

Addiert man die beitragsbezogenen Kosten und die Fondskosten erhält man die Effektivkosten des Vertrages. Die Effektivkosten beschreiben die 

jährliche prozentuale Renditeminderung durch alle anfallende Kosten des Produktes. Auf Basis der hier angenommenen Bruttowertentwicklungen*** 

ergeben sich für Ihre individuelle Vertragskonstellation aktuell die folgenden Effektivkosten.

*Mit den hier dargestellten Kosten möchten wir Ihnen einen umfassenden Überblick über die aktuelle Kostenbelastung Ihres Altersvorsorgevertrages geben. Bitte beachten Sie, dass die hier 

dargestellten Kosten variieren können (bspw. durch Allokationsveränderungen der Fonds während der Laufzeit, mögliche Vertragsanpassungen wie etwa Beitragsreduktion oder –erhöhung, 

Veränderungen Ihrer Förderungssituation wie auch mögliche Anpassungen der Kosten aufgrund der langen Laufzeit der Verträge). 

**Bitte beachten Sie, dass die von Ihnen erstellte Beispielrechnung auf Basis der Berechnungsvarianten „Maximale Förderung“ und „Volle Zulage“ davon ausgeht, dass das erste und das letzte Jahr 

durch eine Sonderzahlung „aufgefüllt“ werden, um die entsprechenden staatlichen Förderungen sowohl im Anfangs- als auch im Endjahr in voller Höhe zu erhalten. Somit kann die in der 

Beispielrechnung dargestellte garantierte Versorgungsleistung von der in diesem Transparenzblatt dargestellten Beitragssumme abweichen. Die hier dargestellte Beitragssumme ergibt sich auf Basis 

der im Antrag angegebenen Werte und stimmt mit der in der Kontoeröffnungsbestätigung dargestellten Beitragssumme überein. Die Differenz ergibt sich somit aufgrund der Sonderzahlung im ersten 

Jahr und der verbleibenden Zahlung nach Rentenbeginn. 

***Bei der Ermittlung der Effektivkosten wird von einer Bruttowertentwicklung – also vor Abzug der Kostenpauschalen für die Fonds – ausgegangen, um den renditemindernden Effekt besser darstellen 

zu können. In der Beispielrechnung der DWS RiesterRente Premium wird von einer Nettowertentwicklung – also nach Abzug der Kostenpauschalen der Fonds – ausgegangen um eine Vergleichbarkeit 

mit den am Markt existieren Angebotsprogrammen herzustellen. Generell wird bei Angebotsberechnungsprogrammen vereinfacht von einer Nettowertentwicklung der Kapitalanlage ausgegangen und 

entsprechend illustriert. 
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Auf Basis der dargestellten Kosten ergeben sich folgende jährliche Renditeminderungen in % für Ihren Vertrag: 
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Eigenbeitrag
Summe aller von Ihnen selbst eingebrachten Beiträge in die private, 
staatlich geförderte Altersvorsorge.

Grundzulage
Jede rentenversicherungspflichtige Person hat bei der staatlich 
geförderten privaten Altersvorsorge Anspruch auf eine Grundzulage. 
Im Falle der Zusammenveranlagung von Ehegatten steht die 
Grundzulage jedem gesondert zu, wenn beide Ehepartner 
eigenständige Altersvorsorge-verträge abgeschlossen haben. Dies 
gilt auch, wenn nur ein Ehepartner steuer- und sozialversicherungspfl
ichtige Einnahmen erzielt.
Die maximale Grundzulage beträgt pro Jahr ab dem Jahr 2008 154 
Euro.

Kinderzulage
Für jedes Kind, für das Sie Kindergeld beziehen, haben Sie bei 
der staatlich geförderten privaten Altersvorsorge neben Ihrer 
Grundzulage zusätzlich Anspruch auf eine Kinderzulage.
Die Kinderzulage beträgt pro Jahr und Kind ab dem Jahr 2008 185 
Euro. Für 2008 geborene Kinder beträgt die Kinderzulage 300 Euro 
p.a..

Gesamtsparleistung
Summe aus Grundzulage, Kinderzulage und Eigenleistung.

Steuerersparnis
Die freiwilligen Beiträge können im Rahmen bestimmter 
Höchstgrenzen steuerlich als Sonderausgaben abgesetzt werden. 
Die jeweils auf den Vertrag gezahlten Zulagen sind bereits in 
diesen Beträgen enthalten. Der Sonderausgabenabzug wird 
gewährt, wenn er für den Berechtigten aufgrund seiner individuellen 
Einkommenssituation zu einer zusätzlichen Steuerersparnis führt. Ist 
dies der Fall, erhält der Begünstigte die über die bereits gewährten 
Zulagen hinausgehende Steuerersparnis automatisch im Rahmen 
seiner Einkommensteuerveranlagung.
Steuerlich geförderte Höchstgrenzen:
-	 ab dem Jahr 2008 2.100 Euro p.a.

Gesamtförderung
Summe aus Grund- und Kinderzulage sowie Steuerersparnis.

Förderquote
Die Förderquote bezeichnet den Anteil der Gesamtförderung 
(dargestellt in Prozent) an der Gesamtsparleistung.

Beispiel
Gesamtsparbeitrag: 280 Euro
Gesamtförderung: 130 Euro
Förderquote: ca. 46 %, d.h. 46 % der gesamten Beiträge, die in das 
Altersvorsorgeprodukt fließen, werden vom Staat getragen.

Mindesteigenbeitrag
Um in den vollen Genuss der staatlichen Zulagen zu kommen, muss 
in jedem Fall ein Mindesteigenbeitrag geleistet werden.
Dieser ergibt sich aus der Differenz zwischen dem 
Mindesteigenbeitrag (s.u.) und den Zulagen. Wenn Sie den 
Mindesteigenbeitrag nicht vollständig leisten, dann wird die Zulage 
nach dem Verhältnis der von Ihnen geleisteten Eigenbeiträge in dem 
Altersvorsorgevertrag zum Mindesteigenbeitrag gekürzt. Wenn Sie 
z.B. nur 60% des Mindesteigenbeitrages geleistet haben, so erhalten 
Sie 60% der vollen Zulage.

Mindestbeitrag
Der Mindestbeitrag beträgt ab dem Jahr 2008 4% (maximal jedoch 
2.100 Euro p.a.) der beitragspflichtigen Einnahmen zur gesetzlichen 
Rentenversicherung des Vorjahres.

Fördertabellen
In der ersten Tabelle finden Sie die Ergebnisse, die auf Basis 
der von Ihnen gewählten Vorgabe zur Eigenbeitragsermittlung 
berechnet wurden. In der zweiten Tabelle sehen Sie zum Vergleich, 
welchen Eigenbeitrag Sie zum Erreichen der maximalen staatlichen 
Förderung einzahlen müssten.

Voraussichtliche monatliche Rente
Das Vermögen für die Rente (voraussichtliche monatliche 
Rente) setzt sich aus Ihrer geförderter Sparleistung - bestehend 
aus Eigenbeitrag, Grundzulage und Kinderzulage und/oder 
Ihren ungeförderten Beiträgen sowie der zu erwartetenden 
Wertentwicklung Ihrer Anlagen zusammen. Für die voraussichtliche 
Rente in der Auszahlungsphase wird eine Entwicklung von 5% p.a. 
angenommen.

Voraussichtliche Rente auf Basis der garantierten 
Versorgungsleistung
Diese bezeichnet die voraussichtliche monatliche 
Mindestrentenleistung auf Basis der eingezahlten Eigenbeiträge 
(gefördert und ungefördert), Grundzulage und Kinderzulage sowie 
ggf. Vermögen aus Übertragung.

Voraussichtliche Grundrente
Zusätzlich wird eine Grundrente (voraussichtliche Grundrente) 
ausgewiesen. Diese stellt die monatliche Mindestrentenleistung ohne 
zusätzliche Wertentwicklung in der Auszahluungsphase dar.

Berufseinsteiger-Bonus
Den „Berufseinsteiger-Bonus“ in Höhe von 200 EUR erhalten 
Zulageberechtigte, die für ein Beitragsjahr ab dem Jahr 2008 einen 
Zulageantrag stellen und die zu Beginn des Beitragsjahres das 25. 
Lebensjahr noch nicht vollendet haben.
Der „Berufseinsteiger-Bonus“ wird ohne gesonderten Antrag für das 
erste nach dem 31.12.2007 beginnende Beitragsjahr gewährt, für 
das eine Altersvorsorgezulage beantragt wird. 
Bei der Berechnung des Mindesteigenbeitrages wird der 
„Berufseinsteiger-Bonus“ wie die Zulagen berücksichtigt.

Erklärungen
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Die dargestellten möglichen Rentenzahlungen in der Zukunft basieren auf der 
Annahme gleichbleibender Wertsteigerungender aufgrund der eingezahlten 
Beiträge erworbenen Fondsanteile. Unter eingezahlten Beiträgen werden 
Eigenbeiträge, die ratierlich fließen und die Zulagen, deren Zufluss einmal jähr-
lich zum 30.06. des Folgejahres erfolgt, verstanden. Sie dienen ausschließlich 
Illustrationszwecken. Hierbei wird unterstellt, dass die Wertsteigerung in der 
Ansparphase im Durchschnitt bei DWS TopRente Balance 4%, 5%, 6% oder 
7% und bei DWS TopRente Dynamik 6%, 7%, 8% oder 9% beträgt. Ferner wird 
unterstellt, dass die Beiträge in der Auszahlungsphase für alle DWS TopRente 
Modelle mit 5% p. a. verrentet werden.Ebenfalls wird eine Voraussichtliche 
Rente auf Basis der garantierten Versorgungsleistung ausgewiesen. Diese 
bezeichnet die monatliche Mindestrentenleistung auf Basis der eingezahlten 
Eigenbeiträge (gefördert und ungefördert), Grundzulage und Kinderzulage 
sowie ggf. Vermögen aus Übertragung (wenn ein Anbieterwechsel erfolgte). 
Ebenfalls wird eine Voraussichtliche Rente auf Basis der garantierten Versor-
gungsleistung ausgewiesen.Diese bezeichnet die monatliche Mindestrenten-
leistung auf Basis der eingezahlten Eigenbeiträge (gefördert und ungefördert), 
Grundzulage und Kinderzulage sowie ggf. Vermögen aus Übertragung (wenn 
ein Anbieterwechsel erfolgte).

g

Wertentwicklung ohne Berücksichtigung der Kostenpauschalen. Die Illustration 
der TopRente schließt den Ausgabeaufschlag sowie die Depotgebühren ein, 
um gemäß den Anforderungen des AltZertG eine umfassende Kostentrans-
parenz für den Kunden zu gewährleisten. Die Berechnung der Renten aus 
dem Fondsentnahmeplan erfolgt nach Abzug eines Beitrages für die private 
Rentenversicherung ab 85 Jahren. Diese ist so errechnet, dass sie in gleicher 
Höhe wie die Grundrente aus dem Auszahlplan monatlich erfolgen kann. Die 
tatsächlichen Rentenzahlungen aus dem Fondsentnahmeplan bis zum voll-
endeten 85. Lebensjahr werden voraussichtlich nicht nur in gleich bleibender 
Höhe geleistet, sondern können zusätzlich aus variablen Teilraten bestehen. 
Ab dem vollendeten 85. Lebensjahr erfolgen die Rentenleistungen aus einer 
privaten Rentenversicherung, die eine Rente in gleich bleibender oder steigen-
der Höhe auszahlt.

g

Bisherige und künftige Wertsteigerungen können daraus nicht abgeleitet wer-
den. Die tatsächlichen Ergebnisse werden mit großer Wahrscheinlichkeit höher 
oder niedriger sein als die angegebenen Werte. Die Leistungen werden sich 
auch dann von den angegebenen Werten unterscheiden, wenn die tatsächliche 
Wertsteigerung in der Ansparphase über mehrere Jahre im Durchschnitt bei 
bei DWS TopRente Balance 4%, 5%, 6%, 7% und bei DWS TopRente  Dyna-
mik 6%, 7%, 8% oder 9% beträgt, jedoch für einzelne Einzahlungsjahre höher 
oder niedriger ausfällt.

g

Der Berechnung der garantierten und der voraussichtlichen/unverbindli-
chen Rentenleistungen liegt die Annahme zugrunde, dass die angegebenen 
Eigenbeiträge während der Ansparphase eingehalten werden und unverändert 
bleiben. Jede sonstige Veränderung der Beitragszahlung, z.B.
- 	durch Änderung des von Ihnen gezahlten Beitrages bezüglich der Höhe und 

Regelmäßigkeiten,
- 	durch Zuzahlungen,
- 	des tatsächlichen Eingangs der Zulagen,
- 	der Höhe der Zulagen,
führt zu einer veränderten Entwicklung des Fondsguthabens und damit der 
garantierten und der voraussichtlichen/unverbindlichen Rentenleistungen.

g

Bei der Berechnung der garantierten und der voraussichtlichen/unverbindlichen 
Rentenleistungen wurden die – entsprechend den individuellen Angaben - 
berechneten staatl. Zulagen berücksichtigt.  Bei unserer Berechnung haben 
wir vereinfachend angenommen, dass die für die jeweiligen Kalenderjahre 
dokumentierten staatlichen Zulagen jeweils zum 30.06. eines Folgejahres vom 
staatlichen Zulagenamt (Bundesversicherungsanstalt für Angestellte) auf Ihren 
DWS Altersvorsorgevertrag gezahlt werden und somit das Fondsvermögen 
erhöhen. Der tatsächliche Termin, an dem diese überwiesen werden, hängt 
jedoch vom Zeitpunkt der Abgabe Ihres Zulagenantrages und der Bearbeitung 

durch die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte ab und wird daher in der 
Regel von unserer Annahme abweichen. Durch den tatsächlichen Zeitpunkt 
des Zuflusses der staatl. Förderung in Ihren Altersvorsorgevertrag wird auch 
die Höhe der garantierten und der voraussichtlichen/unverbindlichen Renten-
leistungen beeinflusst.

g

Weichen die künftigen tatsächlichen Verhältnisse von den hier zugrunde 
liegenden individuellen Angaben und vereinfachten Annahmen ab, führt dies zu 
einem abweichenden Zahlungsverlauf und damit zu einer veränderten Entwick-
lung des Vertragsguthabens und der garantierten und der voraussichtlichen/
unverbindlichen Rentenleistungen.

g

Hinweise zur Berechnung des Eigenbeitrags, der Zulagen und der zusätz-
lichen Steuerersparnis:

»	 Die Berechnungen erfolgen auf der Basis Ihrer Angaben, die für die Zukunft 
hochgerechnet werden. Änderungen in Ihren persönlichen Verhältnissen 
machen eine Neuberechnung notwendig.

»	 Die Berechnungen erfolgen auf der Basis Ihrer Angaben, die für die Zukunft 
hochgerechnet werden. Änderungen in Ihren persönlichen Verhältnissen 
machen eine Neuberechnung notwendig.

»	 Die Berechnung beruht auf den aktuellen Richtlinien zur staatlichen Förde-
rung (Stand: 01/2005); diese können jedoch künftigen Änderungen unterlie-
gen.

»	 Abweichungen zwischen Bruttojahresarbeitslohn und beitragspflichtigen 
Einnahmen im Sinne des § 86 Abs. 1 EStG wurden vernachlässigt.

»	 Zum Erhalt der vollen Zulage ist ein Mindesteigenbeitrag notwendig. Wird 
weniger als dieser Beitrag in die Anlage eingezahlt, verringert sich die Zula-
ge im gleichen Verhältnis.

»	 Berechnung der Kinderzulage: Erreichen die Kinder das Alter, in dem der 
Anspruch auf Kinderzulage entfällt, wird ab dem Folgejahr, nach dem der 
Kindergeldanspruch erlischt, keine Kinderzulage mehr gewährt

»	 Die vom Förderrechner ermittelten Werte stellen Modell Berechnungen dar. 
Für Sie heißt das: Ändern sich Ihre Verhältnisse in der Zukunft, so kommt es 
entsprechend zu abweichenden Förderungsverläufen. Es kann nicht garan-
tiert werden, dass die heute für Sie ermittelten Eigenbeiträge auch in Zukunft 
zu einer maximalen steuerlichen Förderung führen. Aus der unverbindlichen 
Berechnung können her keine Rechtsansprüche abgeleitet werden.

g

Bei einem Anbieterwechsel kann das Guthaben aus einem vorhandenen 
Riestervertrag in die Angebotsberechnung der DWS TopRente mit 
einbezogen werden. Bitte beachten Sie, dass bei einem Anbieterwechsel ggf. 
Übertragungs- und Stornogebühren anfallen können. Bei einer Übertragung 
des Riestervertrages verzichtet der Kunde ggf. auf mögliche Überschüsse 
zum Ende der Laufzeit. Für den erneuten Vertragsabschluss fallen weitere 
Vertriebskosten an. Des weiteren reduziert sich ggf. die ursprünglich vom 
Erstanbieter genannte Garantie (bspw. durch bereits angefallene und durch die 
Wertentwicklung des Vertrages nicht kompensierte Kosten). Daher kann die 
hier im Angebot dargestellte neue garantierte Versorgungsleistung niedriger 
ausfallen als die vom Erstanbieter. Die Übertragung des Guthabens aus einem 
bestehendem Riestervertrag erfolgt seitens der DWS kostenfrei (keine Ab-
schluss- und Vertriebskosten). Die DWS sagt zu, dass dem Anleger zum ver-
traglich vereinbarten Beginn der Auszahlungsphase das übertragene Guthaben 
zur Verfügung steht. Bei der Beispielrechnung wird davon ausgegangen, dass 
übertragenes Vermögen bereits die Beiträge für das laufende Jahr beinhaltet. 
Dementsprechend wird eine mögliche Sonderzahlung im ersten Jahr zum „Auf-
füllen“ des Vertrags bei der Berechnung nicht berücksichtigt. In die Berechnung 
wird für das erste Beitragsjahr somit davon ausgegangen, dass der notwendige 
Beitrag für den Erhalt der vollen Zulage bzw. max. Förderung erreicht wurde. 

Wichtige Hinweise zur Berechnung Ihrer individuellen TopRente
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Kurzangaben über steuerrechtliche Vorschriften
Die folgenden Aussagen zu den steuerlichen Vorschriften gelten nur für Anleger, die in der Bundesrepublik Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig sind.

Ansparphase:
Die steuerliche Förderung der Altersvorsorgebeiträge in der Ansparphase zugunsten des DWS TopRente Vertrages hängt sowohl von der Höhe der Beitragszah-
lungen als auch dem maßgebenden Einnahmen des Anlegers ab. Für die Gewährung einer ungekürzten Zulage ist die Erbringung eines Mindesteigenbeitrags 
des Anlegers erforderlich. Dieser beträgt für Pflichtversicherte 4% der in der gesetzlichen Rentenversicherung beitragspflichtigen Einnahmen des Vorjahrs. Ein 
Sonderausgabenabzug nach § 10a EStG wird nur berücksichtigt, wenn dies günstiger ist als der Anspruch auf Zulage. Die Höhe der abzugsfähigen Sonderausga-
ben ist auf 2100 € begrenzt.

Auszahlungsphase:
Leistungen aus dem DWS TopRente Vertrag werden in der Regel erst in der Auszahlungsphase als sog. sonstige Einkünfte (§ 22 Nr. 5 EStG) besteuert. Der 
Umfang der Besteuerung richtet sich danach, ob die in der Ansparphase eingezahlten Beträge in vollem Umfang, nur teilweise oder gar nicht steuerlich begünstigt 
worden sind. Bezüglich steuerlich nicht begünstigter Beiträge hängt der Umfang der Besteuerung zusätzlich von der Auszahlungsmodalität in der Auszahlungs-
phase ab. In der Auszahlungsphase wird auf die erhaltenen Leistungen kein Sparer-Freibetrag nach § 20 Abs. 4 EStG gewährt; lediglich der Werbungskosten-
pauschbetrag nach § 9a Satz 1 Nr. 3 EStG in Höhe von derzeit 102 € kommt zum Ansatz.

Geförderte Beiträge:
In der Auszahlungsphase voll besteuert werden Leistungen, die auf sog. geförderten Beiträgen beruhen. Somit unterliegen auch die aus geförderten Leistungen 
erzielten Wertsteigerungen der vollen Besteuerung in der Auszahlungsphase. Geförderte Beiträge umfassen die geleisteten Eigenbeiträge des Vertragspartners 
zuzüglich der für das Beitragsjahr zustehenden Altersvorsorgezulage, soweit sie den Höchstbetrag nach § 10a EStG nicht übersteigen, mindestens jedoch die 
gewährten Zulagen und die geleisteten Sockelbeträge i.S.d. § 86 Abs. 1 Satz 4 EStG. Soweit Altersvorsorgebeträge zugunsten des Vertrages als Sonderausga-
ben berücksichtigt werden, für den keine Zulage beantragt wird oder der als weiterer Vertrag nicht mehr zulagebegünstigt ist, gehören diese Beiträge ebenfalls zu 
den geförderten Beiträgen.

Nicht geförderte Beiträge:
Soweit Leistungen in der Auszahlungsphase auf nicht geförderten Beiträgen beruhen, ist für die Besteuerung beim Anleger nach der Auszahlungsmodalität zu 
differenzieren.
Erhält der Anleger Leistungen in der Auszahlungsphase im Wege eines Auszahlplans, ist zunächst der Unterschiedsbetrag zwischen der ausgezahlten Leistung 
und den auf sie entrichteten Beträgen zu versteuern (§ 22 Nr. 5 Satz 2 Buchstabe c). Der Unterschiedsbetrag ist nur hälftig zu besteuern, wenn eine Auszahlung 
nach Vollendung des 60. Lebensjahres (bzw. für einen nach dem 31.12.2011 abgeschlossene Vertrag nach Vollendung des 62. Lebensjahres) und nach Ablauf 
von zwölf Jahren seit Vertragsschluss erfolgt. Auf nicht geförderten Beiträgen beruhende Leistungen, die der Anleger ab Vollendung des 85. Lebensjahres als 
Leibrente erhält, sind in Höhe des sog. Ertragsanteils von derzeit 5% zu versteuern (§ 22 Nr. 1 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb EStG).
Erhält der Anleger Leistungen in der Auszahlungsphase im Wege einer sofort beginnenden Leibrente, sind die auf nicht geförderten Beiträgen beruhenden Leis-
tungen in Höhe des sog. Ertragsanteils zu besteuern (§ 22 Nr. 5 Satz 2 Buchstabe a iVm Nr. 1 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb EStG). Der Ertragsanteil beträgt 
derzeit bei Auszahlungsbeginn nach Vollendung des 60 Lebensjahres 22% bzw. nach Vollendung des 62. Lebensjahres 21%.
Zu den nicht geförderten Beiträgen gehören z.B. Zahlungen, für die der Anleger keine Altersvorsorgezulage und keinen steuerlichen Vorteil aus dem Sonderaus-
gabenabzug nach § 10a EStG erhalten hat oder Überzahlungen, d.h. Zahlungen, die den Höchstbetrag nach § 10a EStG übersteigen bzw. Zahlungen innerhalb 
eines Beitragsjahres, in denen der Anleger nicht zum begünstigten Personenkreis gehört.
Soweit der Anleger geförderte als auch nicht geförderte Beiträge zugunsten des Vertrages leistet, sind diese Leistungen aufzuteilen und die Besteuerung erfolgt 
anteilig entsprechend der Regelungen für geförderte und nicht geförderte Beiträge.

Schädliche Verwendung:
Im Falle einer schädlichen Verwendung der Leistungen aus dem Vertrag sind die Förderungsbeträge zurückzuzahlen und die Besteuerung des übrigen ursprüng-
lich geförderten Vermögens bestimmt sich nach den Regelungen für nicht geförderte Beiträge. Eine schädliche Verwendung der Leistungen aus dem Vertrag ist 
insbesondere dann anzunehmen, wenn der Anleger den Altersvorsorgevertrag kündigt, ohne das geförderte Altervorsorgevermögen auf einen anderen zertifi-
zierten Altersvorsorgevertrag zu übertragen oder er über seine Anteile während der Ansparphase oder nach Beginn der Auszahlungsphase ganz oder teilweise 
verfügt. Keine schädliche Verwendung ist die Verfügung über die Anteile, soweit die Verwendung des Kapitals zu Wohnzwecken i.S.d. § 92a EStG erfolgt, der 
Anleger zu Beginn der Auszahlungsphase in Form einer einmaligen Teilkapitalauszahlung bis zu 30 % des zur Verfügung stehenden Kapitals erhält, in der 
Auszahlungsphase eine Auszahlung in Form eines zusammengefassten Auszahlungsbetrags i.H.v. bis zu zwölf Monatsleistungen oder zur Abfindung einer 
Kleinbetragsrente i.S.d. § 93 Abs. 3 EStG erfolgt bzw. der Anleger nur über die angefallen Zinsen und Erträge verfügt. In Fällen der Beendigung der unbeschränk-
ten Einkommensteuerpflicht, beispielsweise durch Aufgabe des inländischen Wohnsitzes treten die Folgen der schädlichen Verwendung ein, es sei denn der 
Steuerpflichtige unterliegt weiterhin auf Antrag der unbeschränkten Einkommensteuerpflicht. Die Auszahlung von Vermögen, das aus nicht geförderten Beiträgen 
stammt, stellt keine schädliche Verwendung dar. Bei Teilauszahlungen gilt das nicht geförderte Kapital als zuerst ausgezahlt.

Kündigung / Teilkündigung:
Kündigt der Anleger den Vertrag während der Anspar- oder Auszahlungsphase, ohne das geförderte Altervorsorgevermögen auf einen anderen zertifizierten Al-
tersvorsorgevertrag zu übertragen, treten im Hinblick auf das Guthaben, welches auf geförderten Beiträgen beruht, die für eine schädliche Verwendung geltenden 
Rechtsfolgen ein; im Übrigen gelten die Rechtsfolgen für nicht geförderte Beiträge. Im Falle einer Teilkündigung während der Anspar- oder Auszahlungsphase, 
d.h. einer Kündigung von Guthaben, welches auf nicht geförderten Beiträgen beruht, treten die für nicht geförderte Beiträge geltenden Rechtsfolgen ein.

Hinweis:
Die steuerlichen Ausführungen basieren auf der derzeit bekannten Rechtslage. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich die 
steuerliche Beurteilung durch Gesetzgebung, Rechtsprechung oder Erlasse der Finanzverwaltung nicht ändert. Solche Änderungen können auch 
rückwirkend eingeführt werden und die oben beschriebenen steuerlichen Folgen nachteilig beeinflussen. 

Diese Zusammenfassung erhebt nicht den Anspruch, sämtliche steuerliche Aspekte zu behandeln, die aufgrund der persönlichen Umstände des ein-
zelnen Anlegers von Bedeutung sein können. Interessierten Anlegern wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe 
beraten zu lassen.
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